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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmern, 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

 

(2) Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit denen sich der 

Besteller bei Auftragserteilung einverstanden erklärt und zwar ebenso für zukünftige 

Geschäfte, sofern es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt, auch wenn nicht 

ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von uns 

bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren 

allgemeinen Geschäftsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen gelten also 

nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.  

 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese 

innerhalb von 2 Wochen annehmen. 

 

§ 3 Überlassene Unterlagen 

An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen 

Unterlagen, --     - auch in elektronischer Form -, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen, etc. 

behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten 

nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere 

ausdrücklich schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht 

innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns 

zurückzusenden. 

 

§ 4 Preise und Zahlung 

(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk 

ausschließlich Verpackung und zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe, Fracht, 

Porto und Verpackung. Kosten der Verpackung und die Versandkosten werden gesondert 

in Rechnung gestellt. Preise für Lieferungen an einen nicht in der Bundesrepublik 

Deutschland (BRD) gelegenen Ort werden regelmäßig individuell vereinbart. Zölle, 

Konsulatsgebühren, Inspektionskosten und sonstige auf Grund von Vorschriften 

außerhalb der BRD erhobene Steuern, Abgaben und Gebühren sowie damit in 
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Zusammenhang stehende Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Eventuell anfallende 

Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet.  

Sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wurde, gehen die Kosten für Einschulung und 

Service grundsätzlich zu Lasten des Bestellers.  

 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen ab 

Lieferung zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen werden, soweit der Besteller 

nicht mit der Begleichung von Warenforderungen im Verzug ist, 2 % Skonto gewährt. 

Verzugszinsen werden jeweils in gesetzlich zulässiger Höhe berechnet. Die 

Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Bei Neukunden und 

Kunden mit Sitz außerhalb der BRD behalten wir uns Vorauskasse vor.  

 

(3) Wechsel werden nur erfüllungshalber sowie nur nach Vereinbarung und unter der 

Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der 

Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für richtige Vorlage des 

Wechsels und für Erhebung von Wechselprotest wird ausgeschlossen. 

  

(4) Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruchs auf das uns 

zustehende Entgelt ein, so können wir Vorauszahlung oder binnen angemessener Frist 

ausreichende Sicherheit fordern und unsere Leistung bis zur Erfüllung unseres Verlangens 

verweigern. Bei Verweigerung oder fruchtlosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom 

Vertrag zurückzutreten.  

 

(5) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen 

nach Vertragsabschluss wegen wesentlich veränderter Lohn-, Material- und/oder 

Vertriebskosten für Lieferungen, die 1 Monat oder später nach Vertragsschluss erfolgen, 

vorbehalten, jedoch nur insoweit als sich die bei o.g. Komponenten eingetretene 

Preisänderung anteilig auf den Preis des Endprodukts auswirkt. Entsprechendes gilt bei 

wesentlichen Änderungen der Bestellmenge.  

 

(6) Befindet sich der Besteller uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen 

im Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig.  

 

(7) Durch eine etwaige Beteiligung an Werkzeugkosten erwirbt der Besteller keinen 

Anspruch auf Herausgabe der Werkzeuge. Sämtliche Urheberrechte im Zusammenhang 

mit Werkzeugen verbleiben ausschließlich bei uns. 
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§ 5 Factoring 

(1) Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser 

Kunde bei Auftragserteilung erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn 

nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von 

uns bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren 

Liefer-und Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur Liefer-und 

Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht wiedersprechen. Abweichungen gelten also 

nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.  

 

(2) Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die VR 

FACTOREM GmbH, Hauptstraße 131-137, 65760 Eschborn, zu leisten, an die wir unsere 

gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten 

haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die VR FACTOREM GmbH 

übertragen.   

 

(3) Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten.  

 

(4) zur Erfüllung unseres Factoring-Vertrages (Abtretung unserer Forderungen und 

Übergabe des Debitormanagements) werden wir folgende Daten an das 

Finanzdienstleistungsinstitut VR FACTOREM weiterleiten: Name und Anschrift unserer 

Debitoren Daten unserer Forderungen gegenüber unseren Debitoren (insbesondere 

Bruttobetrag und Fälligkeitsdatum) ggf. Namen von Ansprechpartnern und Kontaktdaten 

unserer Debitoren (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) in deren Hause zur Abstimmung der 

Debitorenbuchhaltung  

 

(5) Die VR FACTOREM wird die Firmendaten der Debitoren an Auskunfteien und 

Warenkreditversicherer weitergeben sowie an Auftragsverarbeiter (IT-Datenverarbeitung, 

Druckdienstleister etc.).  

 

(6) Die weiteren Einzelheiten zur Datenverarbeitung ergeben sich aus der „Aufklärung 

Datenschutz“ der VR FACTOREM GmbH die Sie online unter http://www.vr-

factorem.de/datenschutz-vrf einsehen und herunterladen können.  

 

(7) Die Vetragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere 

dem Bürgerlichen Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch. Die Bestimmungen des UN-

Kaufrechts finden keine Anwendung.  

 

 

http://www.vr-factorem.de/datenschutz-vrf
http://www.vr-factorem.de/datenschutz-vrf
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(8) Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz der Firma oder Frankfurt am Main.  

 

(9) Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im 

Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig.  

 

(10) Eine Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 

denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die 

Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, es 

sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.  

 

(11) Für Warenlieferung gilt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

aller offenen Forderungen, die uns gegen den Kunden zustehen, unser Eigentum. Der 

Kunde ist zur Weiterveräußerung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs 

berechtigt, solange er nicht im Zahlungsverzug ist. Der Kunde darf die Vorbehaltsware 

jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des 

Kunden gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie 

diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem 

sonstigen Rechtsgrund (auch gegen Dritte) entstehen, tritt uns der Kunde bereits jetzt 

sicherungshalber ab. Einer Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den 

Kunden wird immer für uns vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen 

verarbeitet wird, die uns nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache 

im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsbeiträge inkl. Umsatzsteuer) zu 

den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder 

Vermischung. Ist die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen, überträgt uns der 

Kunde anteilsmäßig Miteigentum an dieser Sache. Wir nehmen die Übertragung an. Das 

so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Kunde für uns 

verwahren.  

 

§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

Eine Aufrechnung durch den Besteller mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 

denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die 

Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Besteller ist ausgeschlossen, 

es sei denn, es beruht auf demselben Vetragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.  
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§ 7 Lieferzeit / Lieferfrist 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des 

nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  

 

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen Schaden, 

einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Im Falle des 

Annahmeverzuges berechnen wir Schadensersatz in Höhe von wenigstens 1% der 

Auftragssumme für jeden angefangen Monat. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines 

geringeren Schadens vorbehalten. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern 

vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder 

einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, 

in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  

 

(3) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges 

bleiben unberührt.  

 

(4) Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt das 

Werk verlässt oder die Versandbereitschaft dem Besteller gemeldet ist. Bei Lieferverzug 

ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.  

 

(5) Bei späteren Änderungen des Vertrages durch den Besteller, die die Lieferfrist 

beeinflussen können, kann sich die Lieferfrist in angemessenen Umfang verlängern.  

 

(6) Auf Abruf gestellte Lieferungen sind innerhalb von 6 Monaten nach 

Auftragsbestätigung anzunehmen.  

 

(7) Können wir die vereinbarte Lieferfrist nachweislich aus Gründen Höherer Gewalt (z.B. 

Naturereignisse, politische Unruhen oder Aufruhe) oder des Eintritts unvorhergesehener 

Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen, Arbeitskampffolgen Verzögerung in der Anlieferung 

wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe) unverschuldet nicht halten, so wird die Frist 

angemessen verlängert. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung 

unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung trotz angemessener Nachfrist frei. 

In diesen Fällen ist der Besteller nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 

Schadensersatz zu verlangen. Treten oben genannte Hindernisse beim Besteller ein, so 

gelten die gleichen Rechtsfolgen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem andern Teil 
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Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen. Ein vom Lieferer zu 

vertretendes Hindernis berechtigt diesen nicht zum Rücktritt.  

 

§ 8 Liefermenge 

(1) Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Menge 

sind zulässig.  

 

(2) Wir sind zu Teillieferungen in zumutbaren Umfange berechtigt. 

 

§ 9 Gefahrübergang bei Versendung 

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der 

Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des 

zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller 

über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt 

oder wer die Frachtkosten trägt. 

 

(2) Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus 

Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige 

der Versandbereitschaft beim Besteller auf ihn über. 

 

§ 10 Schutzrechte Dritter 

Werden bei Anfertigung der Ware nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Angaben 

des Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Besteller uns von sämtlichen 

Ansprüchen frei. 

 

§ 11 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 

Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 

berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig 

verhält.  

 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen 

ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er bei hochwertigen Gütern 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden zum 
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Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, 

hat der Besteller dies auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum 

noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 

Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO u erstatten, haftet der Besteller 

für den uns entstandenen Ausfall.  

 

(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 

Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Bestellers gegen den Abnehmer aus 

der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe 

des mit uns vereinbarten Rechnungs-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab. Diese 

Abtretung gilt als unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 

weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach 

der Abtretung berechtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon 

unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller nicht 

in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 

oder Zahlungseinstellung vorliegt. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu 

verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.  

 

(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt 

stets Namens und im Auftrag von uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht 

des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 

anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache 

zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für 

den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des 

Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 

anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 

Miteigentum unentgeltlich für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen 

den Besteller tritt der der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die 

Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; 

wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.  

 

(5) Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag 

nicht erforderlich.  
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§ 12 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 

(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 

nachgekommen ist.  

 

(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monate nach erfolgter Ablieferung der Kaufsache. 

Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 

(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a 

Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung 

der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.  

 

(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, 

der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware 

vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware 

liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 

geben. Schadensersatzansprüche bleiben von vorstehender Regelung unberührt.  

 

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 

Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.  

 

(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 

vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, 

bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang 

infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 

ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder 

aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 

vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 

Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die 

daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

 

(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 

ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware 

nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden 

ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  
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(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller 

mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche 

hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffanspruches 

des Bestellers gegen uns gilt ferner Abs. 6 entsprechend.  

 

(8) Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass die Ware für einen bestimmten Zweck 

geeignet ist, oder dass sie produktrechtlichen Anforderungen entspricht, die in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht gelten. Ungeachtet der produktrechtlichen 

Anforderungen in der Bundesrepublik Deutschland ist die Ware vertragsgerecht, wenn die 

produktrechtlichen Anforderungen am Sitz des Bestellers eine Verwendung zum üblichen 

Gebrauch der Ware nicht beeinträchtigt.  

 

§ 13 Haftung 

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese 

keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem 

Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer 

Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen beschränken wir unsere Haftung für leicht fahrlässige 

Pflichtverletzung auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden, Eine Haftung für 

entgangenen Gewinn und für Schadensersatzforderungen mit Strafcharakter ("punitive 

damages") wird ebenfalls ausgeschlossen.  

 

§ 14 Bonitätsprüfung 

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, 

in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden, Ihre Bonität. 

(1) Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 

Neuss zusammen, von der wir Ihre Namen und Ihre Kontaktdaten erhalten. Zu diesem 

Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform 

Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden 

Sie hier: https:www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-

verbraucher/ .  

 

(2) und mit Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin,   
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§ 15 Sonstiges 

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

(2) Erfüllungsort für alle Lieferungen aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern 

sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Sämtliche Streitigkeiten aus oder 

im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden nach Möglichkeit einvernehmlich 

zwischen den Parteien beigelegt. Sollte eine einvernehmliche Vereinbarung nicht 

getroffen werden, richtet sich die weitere Klärung nach dem Sitz der Parteien. Haben 

beide Parteien Ihren Sitz in Deutschland, ist der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 

und Ansprüche unser Geschäftssitz. Hat eine Partei ihren Sitz nicht in Deutschland, 

werden alle Streitigkeiten und Ansprüche nach den Regeln der Internationalen 

Handelskammer, Paris, durch drei Schiedsrichter entschieden. Die Schiedsrichter werden 

nach den Regeln der Internationalen Handelskammer, Paris, ausgewählt. Ort der 

Schiedsgerichtsverhandlung ist Frankfurt/Main in Deutschland. Die Verhandlungen 

werden in der deutschen Sprache durchgeführt.  

 

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages 

werden, sind in diesen AGB oder diesen beigefügten Individualabreden schriftlich 

niedergelegt. Weitere Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Änderungen 

und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen der 

Schriftform.  

 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder 

eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  

 

(5) Die beiderseitigen Vertragsrechte dürfen nur im wechselseitigen Einverständnis 

übertragen werden.  

 


